
LPGs begonnen werden, die bereits über 80 Prozent 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaften und 
ihre Wirtschaftlichkeit hergestellt haben.

Genosse Walter U l b r i c h t  stellte fest, daß bisher 
ein Widerspruch zwischen der Initiative in den fort
geschrittenen volkseigenen Gütern und wissenschaft
lichen Instituten einerseits und der Leitungstätigkeit 
des Partei- und des Staatsapparates andererseits be
steht. Diese Feststellung gilt nicht nur für die Teile des 
Staatsapparates, deren unmittelbare Aufgabe die Lei
tung und Anleitung der Landwirtschaft ist. Sie gilt 
auch für die Justizorgane; denn diese stehen — und 
diese Erkenntnis ist eine Frucht der Arbeit des ver
gangenen Jahres — nicht isoliert, sondern haben als 
staatliche Leitungsorgane in enger Verbindung mit den 
örtlichen Organen der Staatsmacht mit ihren Mitteln, 
mit der Rechtsprechung, der notariellen Tätigkeit, der 
politischen Massenarbeit und auch der Allgemeinen 
Aufsicht der Staatsanwaltschaft, an der Erfüllung aller 
staatlichen Aufgaben mitzuwirken und deren Durch
führung zu sichern.

Die Funktionäre der Justiz — Richter, Staatsanwälte 
und Notare — werden diese Aufgabe nur erfüllen kön
nen, wenn sie selbst ökonomische Kenntnisse besitzen. 
D. h. unter dem Gesichtspunkt des 7. Plenums gesehen: 
Die Justizfunktionäre der landwirtschaftlichen Kreise 
müssen vor allen Dingen auch Grundkenntnisse auf 
dem Gebiet der Landwirtschaft besitzen. Dabei geht es 
nicht allein um die Frage der Landwirtschaftstechnik, 
sondern darum, daß auch hier die Einheit der ökono
mischen und politischen Aufgaben beherrscht wird. 
Das Ministerium der Justiz hat mit dem Staatssekretär 
für die Anleitung der örtlichen Räte jetzt eine solche 
Regelung getroffen, daß mit Beginn des neuen Jahres 
die Richter und Notare an der Schulung der Bürger
meister teilnehmen. Hierdurch wird ihnen der Erwerb 
der landwirtschaftlich-politischen Kenntnisse erleich
tert werden. Wir halten es auch für richtig, daß sich 
zumindest in den Bibliotheken der Gerichte der länd
lichen Kreise das „Handbuch für den Genossenschafts
bauern“ befindet, damit jeder Mitarbeiter der Justiz 
sich auch ständig über alle vorkommenden landwirt
schaftlichen Fragen bei seiner Arbeit auf dem Gebiet 
der Rechtsprechung und der politischen Massenarbeit 
orientieren kann.

Die Forderung, daß die staatliche Leitungstätigkeit 
der Höhe der Aufgaben und der bereits vorhandenen 
und noch zu erreichenden Leistungen auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft entsprechen muß, lenkt unsere 
Aufmerksamkeit erneut auf die allgemeine Verantwor
tung der zentralen und bezirklichen Justizorgane für 
das ständige Herausarbeiten der der jeweiligen Situa
tion am besten entsprechenden Leitungsmethode. Be
sondere Aufmerksamkeit muß dabei den Staatsanwalt
schaften und Gerichten in den ländlichen Kreisen ge
widmet werden, denn diese dürfen in keiner Weise 
Zurückbleiben. Die Forderung führt darüber hinaus, 
auf die Organe der Justiz bezogen, zu einem der gegen
wärtig wichtigsten Probleme. Sie erinnert uns nach
drücklich an die in Vorbereitung des V. Parteitages an 
der Justiz geübte Kritik, daß diese ihre Aufgabe der 
staatlichen Leitung, und zwar gerade gegenüber der 
Entwicklung auf dem Lande, nicht richtig erfüllte. 
Denn was bedeutet es anders, wenn z. B. auf der Be
zirksdelegiertenkonferenz in Potsdam festgestellt 
wurde, daß die Justizorgane durch ihre Rechtsprechung 
in Straf- und auch in Zivilsachen die sozialistische Um
wälzung auf dem Lande nicht nur nicht unterstützten, 
sondern hemmten.

Die Aufgabe der Justizorgane, die jeweiligen staat
lichen Hauptaufgaben im Zusammenwirken mit den ört
lichen Organen der Staatsmacht, entsprechend den Grund
sätzen der Politik von Partei und Regierung, durchzu
setzen, bedeutet nun aber, Hemmnisse zu beseitigen, die 
der sozialistischen Umgestaltung durch Verletzungen der 
Gesetze, vor allem der Strafgesetze, d. h. in Gestalt der 
Kriminalität, entgegenstehen. Das verlangt, daß das spon
tane Tätigwerden der Justizorgane überwunden wird 
und daß bewußt und zielstrebig durchgeführte Ver
fahren derartige in Gesetzesverletzungen und in Ver
brechen offenbar werdende Hemmnisse und die ihnen 
zugrunde liegenden Widersprüche offensiv beseitigen.

Das 7. Plenum gibt uns daher Anlaß zu prüfen, in
wieweit sich diese Erkenntnisse bereits praktisch in 
der Arbeit der Justizorgane durchsetzen und inwieweit 
gerade auf dem Gebiet der Landwirtschaft bereits An
fänge damit gemacht worden sind. Es erhebt den Hin
weis in der „Gemeinsamen Anleitung“ des General
staatsanwalts und des Ministers der Justiz zur Durch
führung des Ministerratsbeschlusses vom 29. Oktober 
1959:

„Bei der Durchsetzung des Ministerratsbeschlusses 
sind die theoretischen Erkenntnisse, wonach durch 
das richtige Verfahren gegen den richtigen Täter zum 
richtigen Zeitpunkt durch die Justizorgane voraus
schauende, planmäßige Leitungstätigkeit geleistet 
werden muß, in die Tat umzusetzen“ 

zu einer nunmehr unabdingbaren Forderung — wie 
überhaupt diese „Gemeinsame Anleitung“ von allen 
Richtern und Staatsanwälten nochmals gründlich unter 
den Gesichtspunkten des 7. Plenums zu studieren und 
anzuwenden ist.

Über die Arbeit der Justiz wurde auf dem 7. Plenum 
jedoch in verschiedenen Zusammenhängen auch aus
drücklich gesprochen. Es ist notwendig, die Bemer
kungen an die Spitze zu stellen, die von den Genossen 
Grotewohl und Ulbricht zur Arbeit der Straforgane ge
macht wurden. Genosse Otto Grotewohl kritisierte, daß 
die Justiz noch immer zu formal arbeite und den Ur
sachen nicht genügend nachgehe, so daß im besonderen 
die Tätigkeit der Klassenfeinde auf dem Lande nicht 
die angemessene Strafe findet. Genosse Walter Ulbricht 
kritisierte demgegenüber, daß es noch immer vor
kommt, daß da, wo richtig mit Mitteln der Überzeu
gung gearbeitet werden müßte, unüberlegt und formal 
zu Strafmaßnahmen und Verhaftungen geschritten 
wird. Diese beiden, scheinbar widersprüchlichen Fest
stellungen decken, auch wenn derartige Fälle keine ab
solut große Zahl darstellen, die noch immer nicht über
wundene Schwäche der Arbeit der Justizorgane auf. 
Diese Schwäche wurzelt in dem noch immer vor
handenen formalen und schematischen Herangehen, 
weil die politischen Grundfragen und vor allem die 
komplizierte Lage des Klassenkampfes in der DDR 
noch nicht richtig erkannt werden. Es ist daher not
wendig und untrennbar mit der Auswertung des 7. Ple
nums verbunden, daß alle Justizorgane sich eingehend 
mit der Lage des Klassenkampfes in der DDR beschäf
tigen, wie sie auf dem V. Parteitag dargelegt und vor 
allem in der Rede Walter Ulbrichts zur Begründung 
des Gesetzes über den Siebenjahrplan behandelt 
wurde2. “■

Es muß auf der einen Seite verstanden werden, daß 
es in der DDR noch Klassenkampf gibt, auch wenn bei 
uns neue Klassenverhältnisse existieren, die neue Klasse 
der Genossenschaftsbauern entstanden ist und sich neue 
Beziehungen der kleinbürgerlichen Schichten zur Arbei
terklasse entwickeln. Dieser Klassenkampf wird vor 
allem von den imperialistischen und militaristischen 
Kreisen Westdeutschlands in die DDR hineingetragen. 
Er kann sich auch — und eine Reihe von Anzeichen auf 
dem Lande sprechen dafür — wieder beleben. Auf der 
anderen Seite dürfen aber nicht schematisch allein aus 
der Klassenzugehörigkeit eines Menschen Folgerungen 
auf seine Einstellung zu unserem Staat und zur sozia
listischen Entwicklung gezogen werden. So gibt es 
Großbauern, die unter westlichem Einfluß stehen, und 
solche, die auf dem Wege zur LPG sind. Es gibt ehe
malige Unternehmer, die auf der Position der Imperia
listen stehen, aber auch der Entwicklung der DDR 
feindliche Leute, die früher nichts besessen haben, aber 
auf der Seite der Faschisten standen. Es darf niemals 
vergessen werden, daß unsere Aufgabe darin besteht, 
die gesamte Bevölkerung für den Sozialismus zu ge
winnen, und daß Fehler, die wir in dieser Hinsicht 
machen, auch im Rahmen unseres nationalen Kampfes 
die DDR diskreditieren.

Es ist besonders notwendig, daß alle Mitarbeiter der 
Straforgane volle Klarheit über das Wesen des Klas
senkampfes in der DDR gewinnen, damit nicht in 
falsch verstandenem Bemühen, den Aufgaben des

2 Walter Ulbricht, Referat auf dem V. Parteitag der SED, 
Berlin 1958, S. 23 f. und 95 ff.; Walter Ulbricht, Der Siebenjahr
plan des Friedens, des Wohlstandes und des Glücks des Vol
kes, Dietz Verlag, Berlin 1959, S. 133 ff.
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